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Stadt Friedberg 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Vollzug des Baugesetzbuches – BauGB –  
 

Bebauungsplans Nr. 17 für das Gebiet südlich der Beilingerstraße und östlich der Straße Am 
Kirchenfeld im Stadtteil Stätzling  
 
- Aufstellungsbeschluss - 
 
In seiner Sitzung am 16.09.2021 hat der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 für das 
Gebiet südlich der Beilingerstraße und östlich der Straße Am Kirchenfeld im Stadtteil Stätzling 
beschlossen (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)). Der Bebauungsplan 
wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB aufgestellt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die (Teil-) Flurstücke 465/1, 465/2, 466/2 (TF), 466/10, 466/11 
(TF), 490/10 (TF) und 491 der Gemarkung Stätzling und ist im abgebildeten Lageplan (maßstabslos) 
stark umrandet dargestellt 
 

 
 
Ziele der Änderung sind: 

 Festsetzung einer verträglichen Nutzungsmischung von Wohnen, Gewerbe und sozialer Nutzung  

 Schaffung eines zentralen und Identität stiftenden Treffpunkts/Platzbereiches  für die 
Ortsgemeinschaft 
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 Schaffung von Flächen zur Ansiedlung von kleineren Versorgungseinrichtungen des täglichen 
Bedarfs und von Gastronomie, insbesondere in den Erdgeschosszonen entlang des 
Platzbereiches 

 Errichtung von Geschosswohnungsbau 

 Definition öffentlicher, halböffentlicher und privater Freiflächen sowie ausreichende 
Parkraumbereit-stellung insbesondere in Tiefgaragen 

 Entwicklung einer städtebaulich-gestalterisch attraktiven kontextverträglichen Baustruktur 
 
Gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
 
Im Verwaltungsgebäude der Stadt Friedberg, Marienplatz 5, Zimmer 3.05, wird der Öffentlichkeit 
während der üblichen Dienststunden (Montag und Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 
Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; ausgenommen gesetzlicher Feiertage) Gelegenheit gegeben, sich 
gem. § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung zu unterrichten. Es besteht bis einschließlich 22.11.2021 die Gelegenheit 
zur frühzeitigen Äußerung. 
 
Es wird auf das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren 
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG - vom 20. Mai 2020 
(BGBI. I. S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes vom 18. März 2021 (BGBI. I S. 353) 
hingewiesen. Danach kann die Auslegung durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden, 
wenn die jeweilige Auslegungsfrist spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2022 endet. Demnach 
werden gem. § 1 und § 2 PlanSiG die Bekanntmachung sowie der Lageplan mit Geltungsbereich im 
o.g. Zeitraum auf der Internetseite der Stadt Friedberg (www.friedberg.de  Wirtschaft und Bauen  
Planungsverfahren Bauleiplanung) veröffentlicht. 
 
Die Möglichkeit der Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude erfolgt als zusätzliches 
Informationsangebot. Bitte beachten Sie, dass zu Zeiten der Corona-Pandemie die 
Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr weitestgehend geschlossen sind. Zur Einsichtnahme 
bitten wir Sie deshalb, vorrangig die Möglichkeiten des Internets zu nutzen und Stellungnahmen 
möglichst schriftlich an uns zu richten. Trotzdem besteht weiterhin die Gelegenheit der Einsichtnahme 
und Abgabe einer Stellungnahme im Verwaltungsgebäude. Dafür bitten wir Sie, sich vorab telefonisch 
anzumelden (0821/6002-323) und die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten. 
 
Im Rahmen der noch stattfindenden öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB können 
Stellungnahmen zur Planung innerhalb der vorgeschriebenen Frist abgegeben werden. Hierzu erfolgt 
eine gesonderte Bekanntmachung. 
 
Hinweis: Der Änderungsbeschluss hat keine direkte Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder 
Nutzbarkeit von Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich der Änderung und Erweiterung kann 
sich im Verlauf des Verfahrens ändern. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Bauchstabe e 
(DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt "Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren", das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Friedberg, den 11.10.2021       
 
Gez. 
Roland Eichmann 
Erster Bürgermeister 


